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Kreislehrwart 

Kreis Darmstadt 

 

Telefon (p) 

06151 / 317766 

Telefon (m) 

0176 / 26463363 

 

E-Postfach 

tim.binstadt@hfv-online.evpost.de 

E-Mail 

tim@binstadt.de 

Tim Binstadt 

Am Eichbaumeck 49 

64295 Darmstadt Tim Binstadt | Am Eichbaumeck 49 | 64295 Darmstadt 

 

 

 

 

 

 

An 

Die Vereine des Fußballkreises Darmstadt 

 

 

 

 

 

                  Darmstadt, im Oktober 2020 

 

 

Ankündigung Neulingslehrgang 2021 

 
Liebe Sportfreunde, 

 

der nächste Schiedsrichterneulingslehrgang des Kreises Darmstadt wurde terminiert. 

Er findet im Zeitraum vom 11.01. bis 06.02.2021 statt. 

 

Geplant sind fünf Regelabende, die jeweils von 18:30 Uhr bis ca. 21 Uhr dauern sollen. 

Die Termine sind im Veranstaltungskalender hinterlegt. Aktuell wird der Lehrgang als 

Online-Lehrgang geplant. Genaue Informationen zum Ablauf und ggfs. 

Veranstaltungen in Präsenz werden rechtzeitig vor Lehrgangsbeginn an alle 

Teilnehmenden kommuniziert. Parallel dazu wird es ein E-Learning-Tool zur 

selbstständigen Bearbeitung geben. Am 06.02.2021 wird die Prüfung durchgeführt.  

 

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Planung und können bei der 

Durchführung noch variieren! 

 

Die Anmeldung zum Lehrgang erfolgt ausschließlich direkt über das 

DFBnet: 

 

Die Anmeldung muss über 

 

www.hfv-online.de, dort >Fußball<, >Schiedsrichter<, >Schiedsrichter werden<, >hier< 

 

erfolgen. Bei der Anmeldung ist der Lehrgang des Kreises Darmstadt auszuwählen und 

alle Daten einzutragen.  
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Des Weiteren bitte ich Folgendes zu beachten: 

 

1.) Für die Lehrgangsunterlagen wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 25,- € 

erhoben. Bitte überweisen Sie den Betrag unmittelbar nach der Bestätigung 

der Online-Anmeldung (an Teilnehmer und Verein) auf folgendes Konto: 

Freundeskreis der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V. (FSFD), 

IBAN: DE37 5085 0150 0010 0084 25, Kennwort „Neulingslehrgang 2021 + 

Name des Teilnehmers“. 

 

Die Anmeldung gilt erst als vollzogen, wenn die Online-Anmeldung erfolgt 

und der Unkostenbeitrag, der in Sachwerten an die Teilnehmer*innen 

zurückerstattet wird, vollständig eingegangen ist! Sollte nach der 

Bestätigung der Online-Anmeldung innerhalb von 14 Tagen kein 

Geldeingang zu verzeichnen sein, wird die Anmeldung gestrichen. Die 

Anzahl der Lehrgangsplätze ist begrenzt. Die Vergabe erfolgt automatisch 

in der Reheienfolge gemäß des Anmeldungs-Eingangs (Unterlagen und 

Unkostenbeitrag) 

 

Nähere Informationen können gerne unter tim.binstadt@sr-da.de erfragt 

werden. 

 

2.) Vereine der Stadt Darmstadt können nach erfolgreicher Ausbildung und dem 

Erwerb einer Schiedsrichter*innenlizenz einen Zuschusssantrag gemäß der 

Sportförderrichtlinien (Punkt 3.5.3) der Stadt Darmstadt stellen und erhalten 

einen Zuschuss von 50€ je Lizenz. Ein formloser Antrag reicht aus, Nachweise 

werden durch uns ausgestellt.  

 

3.) Schiedsrichteranwärter*innen müssen zu Lehrgangsbeginn den 

Personalbogen, der ihnen zugeschickt wird, ausgefüllt mitbringen. 

 

4.) Bei Teilnehmer*innen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist 

die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten notwendig und bis 

spätestens 05.01.2020 an oben aufgeführte Adresse (Tim Binstadt) zu 

schicken. Das Formular hierfür kann auf der Homepage der 

Kreisschiedsrichtervereinigung (www.sr-da.de, >Administratives<, 

>Formulare<) abgerufen werden und wird an alle Vereine verschickt. 

 

5.) Weiterhin wird bei unter 18-jährigen zu Lehrgangsbeginn eine Kopie des 

Spielerpasses (wenn vorhanden) oder ein ärztliches Attest benötigt, welches 

bescheinigt, dass aus gesundheitlichen Gründen nichts gegen eine sportliche 

Tätigkeit spricht.  

 

6.) Alle Unterlagen können vorab digital / eingescannt per Mail an tim.binstadt@sr-

da.de gesendet werden. 
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Alle Lehrgangseinheiten sind verbindlich. Es besteht Anwesenheitspflicht an 

allen Lehrgangseinheiten bzw. -terminen von Beginn bis Ende der Einheit. Bei 

Abwesenheit ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht möglich. Wir bitten dies 

insbesondere bei der Planung etwaiger Freundschaftsspiele und sonstiger 

Termine zu beachten! 

 

Wir weisen darauf hin, dass nur Schiedsrichter*in werden kann, wer an 

mindestens einem Tag des Wochenendes (Samstag oder Sonntag) Spiele leiten 

kann.  

 

Bitte leiten Sie dieses Infoschreiben an die jeweiligen Anwärter*innen weiter, 

damit diese sich umfassend informieren können! 

Eine Einladung mit dem genauen Lehrgangsablauf und -inhalten geht den 

Teilnehmer*innen ca. zwei Wochen vor Lehrgangsbeginn zu.  

 

Wir appellieren an alle Vereine, nur geeignete Bewerber*innen zum 

Neulingslehrgang zu schicken. Unzuverlässige Personen führen zu unnötigem 

Ärger / Arbeitsaufwand bei allen Beteiligten. Wählen Sie nur solche 

Kandidat*innen aus, von denen Sie selbst gerne gepiffen werden würden.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

 

 

Tim Binstadt 

Kreislehrwart 


